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Gemeinsam grenzenlos 
gestalten
In der Art, Wettbewerbe zu gestalten, finden sich relativ große Unterschiede zwischen 
Bayern und Österreich. Eine Onlineplattform soll Informationsaustausch und grenzüber-
schreitende Beteiligungen ankurbeln. 

Technisches und baukulturelles Know-how 
verstärken sich exponentiell, wenn mentale 
und rechtliche Hindernisse den Weg freige-
ben. Ähnliche Aufgabenstellungen und kul-
turelle Ähnlichkeiten legen eine starke 
Koopera tion von benachbarten Regionen 
nahe. Eine staatliche Grenze soll eine gerin-
gere Rolle spielen als bisher. Diese Idee 
liegt dem Projekt „Grenzüberschreitendes 
Kompetenznetzwerk Architekturwettbewer-
be“ zugrunde. Es zielt auf verstärkte Zu-
sammenarbeit und regionalen 
Wissensaustausch. 

Eine solche Kooperation findet bisher in 
geringerem Maße statt, als man aufgrund 
vergleichbarer regionaler Ausgangssituati-
onen vermuten könnte. Einer der Gründe 
besteht in der unterschiedlichen recht-
lichen Basis beim Vergabesystem in 
Deutschland und Österreich. Margit Fried-
rich, die Koordinatorin des INTERREG-Pro-
jekts, moderiert und betreut die Themen 
um das Wettbewerbsgeschehen beidseits 
der Grenze. Vor einem konkreten Start war 
zunächst eine Art „Übersetzungstabelle“ 

notwendig, um verschiedene statistische 
Vergleiche zu ermöglichen und die grund-
sätzliche rechtliche Basis einander gegen-
überzustellen. Den Ausgangspunkt bildet 
zwar eine gemeinsame EU-Richtlinie, diese 
wirkt sich jedoch in den beiden Ländern 
unterschiedlich aus: in Österreich nach 
dem Bundesvergabegesetz BVergG 2018, 
in Deutschland nach der Vergabeverord-
nung VgV 2016. „Dem zufolge gestaltet 
sich der Vergabeprozess in beiden Ländern 
verschieden und dieselben Wörter, z. B. 
Eignungs-, Anforderungs-, Auswahl-, Zu-
schlagskriterien werden anders verwen-
det“, erläutert Margit Friedrich. „Die Auf-
schlüsselung in Tabellenform war 
notwendig, um eine gemeinsame, präzise 
Sprache zu finden und sicherzustellen, dass 
nicht aneinander vorbeigeredet wird.“ Die 
Tabelle listet über 200 Begriffe. Es ergeben 
sich daraus Einblicke in die Unterschiede 
im Wett bewerbswesen zwischen Österreich 
und Bayern. 

Unterschiedliche Verordnungen
Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die recht-
liche Stellung des Wettbewerbswesens – in 
Bayern gibt es eine klare, gesetzlich veran-
kerte Richtlinie. Margit Friedrich betont Susanne Karr

diesen Unterschied: „Sämtliche Wettbewer-
be in Bayern müssen bei der Bayerischen 
Architektenkammer zentral in München re-
gistriert werden. In Österreich werden 
Wettbewerbe auf Bundeslandebene be-
handelt und müssen mit der jeweiligen Län-
derkammer kooperiert werden. Dass be-
reits österreichintern ein merkbares 
West-Ost-Gefälle im Umgang mit Baukultur 
vorhanden ist, muss nicht eigens erwähnt 
werden.“ In Österreich steht der Wettbe-
werbsstandard Architektur (WSA 2010) 
nicht im Verordnungsrang, sondern folgt 
einer Empfehlung der Berufsvertretung – 
um den Wettbewerbsstandard klar juristisch 
zu verankern, fordert die Bundeskammer 
der Ziviltechniker von der öster reichischen 
Bundesregierung hier ebenfalls eine Auf-
wertung in den Verordnungsrang.

In der Art, Wettbewerbe zu gestalten, 
finden sich relativ große Unterschiede: In 
Bayern gibt es weniger offene Wettbewer-
be als in Österreich. Dieser Sachverhalt 
folgt einer kritischen Haltung gegenüber 
komplett offenen Verfahren. Auch ist der 
Zugang zu Wett bewerben in Bayern nie-
derschwelliger gehalten, was jungen, un-
bekannten Architekturbüros mehr Chancen 
gibt. Franz Damm, Landschaftsarchitekt in 

A R C H I T E K T U R



61

©
 F

lo
ria

n 
N

ag
le

r A
rc

hi
te

kt
en

, M
ün

ch
en

München und Projektkoordinator auf baye-
rischer Seite, erläutert, dass durch eine 
zahlenmäßige Beschränkung der Einrei-
chungen die starke Ressourcenverschwen-
dung bei der Planung verhindert wird. Als 
Beispiel, wie für einen Wettbewerb volks-
wirtschaftlich mehr Kosten entstehen, als 
baulich investiert werden, erwähnt Franz 
Damm das im Jahr 2018 eröffnete Freilicht-
museum Glentleiten. „Die Sinnhaftigkeit 
lässt sich hinterfragen, wenn über 200 
Wettbewerbseinreichungen einem Budget 
von 15 Millionen gegenüberstehen“, fügt 
er hinzu. Auch wenn es sich um eine attrak-
tive Aufgabenstellung handelt, sollte nicht 
so viel unbezahlte Arbeits zeit in den Sand 
gesetzt werden.

Der Berufsstand in Bayern macht sich 
dafür stark, den gesamten Prozess transpa-
rent zu gestalten und die Zugangs- 
schwellen für den Wettbewerb eher niedrig 
zu halten. Wird die Anzahl der Bewerber 
überstiegen, entscheidet das Los. „Damit 
kann man sich leichter abfinden, als wenn 
man glaubt, dass Referenzen zu gering 
sind oder dass man rausgeprüft wurde“, 
sagt Franz Damm. „Wenn aus Sicht der 
Ausschreibenden die Gefahr besteht, dass 
die Auswahl eingereichter Projekte zu ge-
ring sein könnte, besteht obendrein die 

Siegerprojekt für Wettbewerb Freilichtmuseum 
Glentleiten, Empfangsgebäude, Westansicht / 
Florian Nagler Architekten, München
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TDie Vertreter der Bayerischen Architektenkammer  

(Fabian Blomeyer, 4. von rechts) sowie der österrei-
chischen Ziviltechnikerkammern (Daniel Fügenschuh, 

5. von rechts und Margit Friedrich, 5. von links)

Möglichkeit, das Spektrum zu vergrößern 
und selbst Teilnehmer zu setzen, das heißt 
es ist dann kein kompletter Zufall, wer teil-
nimmt. Diese Variante ist aber nicht zwin-
gend.“ Diese Methode arbeitet einerseits 
offen, andererseits mit Einladung. Eine 
Entscheidung hängt dann auch mal vom 
Glück ab, weil ausgelost wird, wenn es zu 
viele Bewerber gibt. Und auch für die Jury 
ist es leichter, wenn sie nicht so viele Be-
werbungen zu sichten hat.

Andererseits kann man die Teilnahme 
an offenen Wettbewerben mit der Heraus-
forderung, sich einer unbekannten Anzahl 
von Mitbewerbern und einem hochkarätig, 
oft international besetzten Preisgericht  
zu stellen, als Weiterbildungsmaßnahme 
und Investition in Forschung und Entwick-
lung des eigenen Unternehmens sehen. 
Der offene Architekturwettbewerb bedarf 

einer gewissen fortlaufenden Regelmäßig-
keit. So verteilen sich die interessierten 
Teilnehmer auf die an gebotenen Verfahren, 
lautet die österreichische Sicht.

Umsetzung starten
Die Ergebnisse des Vergleichs von rechtli-
chen, sozialpolitischen und baukulturellen 
Analysen und Diskussionen bilden die Basis 
für eine Onlineplattform, die Informations-
austausch und grenzüberschreitende Betei-
ligungen ankurbeln soll. Geplant ist, diese 
Plattform bis Juni 2022 in den Zielgebieten 
zu präsentieren und durch Veranstaltungs-
reihen publik zu machen. 

Der Innsbrucker Architekt Daniel Fügen-
schuh, Vorsitzender der Sektion Architekt-
Innen und Vizepräsident der österreichi-
schen Bundeskammer der Ziviltechniker , ist 
Projektkoordinator für die 
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„Ich bin davon überzeugt, dass ein regelmäßiger Informati-
onsaustausch das Wettbewerbswesen insgesamt stärken 
wird.“ 
Architekt und Stadtplaner Karlheinz Beer, Vizepräsident 
der Bayerischen Architektenkammer

„Bereits jetzt ist ein projektübergreifender Impuls zur konstruk-
tiven, grenzübergreifenden Zusammenarbeit deutlich merk-
bar. Beide Projektpartner profitieren wesentlich von dem Aus-
tausch von Erfahrungswerten im Umgang mit dem 
Wettbewerbswesen.“
Architekt Daniel Fügenschuh, Vorsitzender der Bundes-
sektion der ArchitektInnen und Vizepräsident der öster-
reichischen Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
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Siegerprojekt für Wettbewerb Konzert-
haus München /  Cukrowicz Nachbaur 

Architekten, Bregenz

österreichische Seite. Er erklärt die Motiva-
tion des Projekts: „Ziel ist es, über die 
Grenzen hinaus ein Bewusstsein und eine 
bessere Zusammenarbeit auf Berufsebene 
zu schaffen. Oft spürt man eine mentale 
Barriere. Beispielsweise ist es derzeit ext-
rem selten der Fall, dass Tiroler Architek-
turbüros in Bayern tätig werden. Und auch 
bei vergleichbaren Städten wie Kufstein 

und Rosenheim passiert es bisher kaum, 
dass der eine Architekt im anderen Ort 
arbeitet.“

Es gilt, Vorurteile abzubauen, etwa den 
beidseits oft bestehenden Eindruck, ein 
Land benachteilige das andere. Mitunter 
besteht die fixe Idee, Büros aus Österreich 
kämen nicht zum Zug, wenn sie sich in Deutsch- 
land bewerben. Diese subjektive 

Wahrnehmung stimmt nicht mit der Sachla-
ge überein. Prominentes Beispiel für Ge-
winnchancen österreichischer Architektur-
büros in Bayern sind etwa das Konzerthaus 
München der Bregenzer Architekten 
Andreas Cukrowicz und Anton Nach-
baur-Sturm oder das Augsburger Wohn-
bauprojekt „Wohnen an der Spicherer 
Straße“, das vom Schwarzacher Büro Her-
mann Kaufmann gemeinsam mit Keller 
Damm Kollegen gewonnen wurde.

Einer etwaigen Voreingenommenheit 
gegenüber ortsfremden Architekturbüros 
wird durch anonyme Wettbewerbseinrei-
chungen entgegengewirkt, internationale 
Expertenjurys sichern angemessene Ent-
scheidungen ab. „Es geht um Qualitätssi-
cherung, nicht  
darum, den Markt zu schützen“, ergänzt 
Daniel Fügenschuh. Wobei es neben der 
Erweiterung des Schaffensbereiches von 
Architekturbüros ein Selbstregulativ geben 
wird: weite Anreisen bei kleinen Projekte 
vermindern wirtschaftliche Rentabilität.

A R C H I T E K T U R



63

©
 H

K
 A

rc
hi

te
kt

en
 /

 K
el

le
r D

am
m

 K
o

lle
g

en

Siegerprojekt für Wettbewerb „Wohnen an der 
Spichererstraße“ / HK Architekten Hermann 
Kaufmann (A) / Keller Damm Kollegen (D)

Virtuell oder vor Ort
Von Corona beschleunigte Veränderungen 
in der Kommunikation wirken sich auch auf 
dem Gebiet der Architektur aus. Viele Bü-
ros waren schon länger bereit für Umstel-
lungen in der Art, wie man kommuniziert. 
„Architektinnen und Architekten machen 
sich seit Jahren stark für digitale Einreichun-
gen“, sagt Daniel Fügenschuh. Im Zuge 
des Lockdowns ist man jetzt schneller um-
gestiegen, verwendet virtuelle Treffen und 
tauscht Unterlagen digital aus. Waren man-
che Projektpartner oder Behörden bisher 
nicht willens oder imstande, auch andere 
Kommunikationskanäle zu verwenden, so 
beobachtet man nun ein gewachsenes 
Verständnis.

„Es war noch nie so einfach und schwie-
rig gleichzeitig, sich an einem anderen Ort 
zu befinden. Mit einem Klick nimmt man 
von Innsbruck aus an einer Videokonferenz 
in München teil. Diese niedere Zugangs-
schwelle wirkt sich teils sehr positiv auf die 
Zusammenarbeit aus“, erläutert Margit 
Friedrich. 

Digitalisierung gibt Wahlfreiheit 
„Gerade bei Projektbesprechungen ist oft 
eine virtuelle Anwesenheit ausreichend, 
man schaltet sich einfach zu. Auch Misch-
formen sind sinnvoll, wo Experten sich von 
verschiedenen Orten einbringen können“, 
sagt Daniel Fügenschuh. So kann weiterhin 
Reiseaufkommen reduziert werden. Es gibt 
selbstverständlich Grenzen für die Effizienz 
der Onlineformate. Margit Friedrich bestä-
tigt: „Als Prozesse, die eine persönliche 
Präsenz unabdingbar machen, kristallisieren 
sich z. B. Preis gerichts sitzungen bei Wett-
bewerben eindeutig heraus. Soziale Inter-
aktion und persönliche Kontakte sind bei 
Videokonferenzen nur in limitiertem Aus-
maß möglich.“ Zudem fehle die Möglich-
keit, gehängte Wettbewerbs plakate zu be-
trachten und physische (Einsatz)Modelle zu 
beurteilen. Bei allen Vorteilen stößt man 
hier an eine Grenze, bei der rein digitale 
Prozesse nicht mehr sinnvoll sind. 

Vielversprechende Kooperationen
Der grenzüberschreitende Wettbewerb 
eignet sich zur Förderung der Kooperation 
wie zum Abbau von Vorurteilen. Nun geht 
es darum, den Erkenntnisgewinn bei Archi-
tektenschaft und Auftraggebern in die 
Breite zu transferieren. Franz Damm berich-
tet, dass österreichische Büros häufig die in 
Deutschland verpflichtende Forderung sei-
tens Auslobern schätzen, von Anfang an 
Landschaftsarchitekten einzubeziehen. Er 
hofft, „dass die positiven Erfahrungen von 
Kooperation aus Landschaftsarchitektur 
und Architektur stärker ins Bewusstsein 
kommen und die Methode gestärkt wird 
– weil die Ergebnisse besser sind.“ Der 
Landschaftsarchitekt mit österreichischen 
Wurzeln hat immer wieder mit österreichi-
schen Kollegen in Deutschland zusammen-
gearbeitet. Bei verstärkter Kooperation ist 
bereits spürbar, dass der unterschiedliche 
Background auftaut und Verständnis ent-
steht.   •
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